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GZ.: M/BP/00746/2018 
 

Hamburg, den 17. Juli 2018 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Öffnungszeiten: 
Mo 09.00 - 15.00 Uhr 
Di  08:00 - 15:00 Uhr 
Mi geschlossen 
Do 09:00 - 17:00 Uhr 
Fr   08:00 - 12:00 Uhr                  
Bauberatung nach Terminvereinbarung 
 
 
 
 
 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
U2 Gänsemarkt 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Verfahren Baugenehmigungsverfahren nach § 62 HBauO 
Eingang 30.04.2018 
 
Grundstück  
Belegenheit ### 
Baublock 108-032 
Flurstück 01444 in der Gemarkung: St. Georg Nord 

 
 
Umbau und Erweiterung des Ladengeschäfts 
 
 
GENEHMIGUNG 
 
Nach § 72 der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) in der geltenden Fassung wird 
unbeschadet der Rechte Dritter die Genehmigung erteilt, das oben beschriebene 
Vorhaben auszuführen. 
 
Dieser Bescheid gilt nach § 58 Absatz 2 HBauO auch für und gegen die 
Rechtsnachfolgerin oder den Rechtsnachfolger. 
 
Die bauordnungsrechtliche Genehmigung erlischt nach § 73 Absatz 1 HBauO, wenn 
innerhalb von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausführung des Vorhabens nicht 
begonnen oder die Ausführung länger als ein Jahr unterbrochen worden ist. 
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Sie kann auf schriftlichen Antrag nach § 73 Absatz 3 HBauO jeweils um bis zu einem Jahr 
verlängert werden. 
 
Planungsrechtliche Grundlagen 
  
Baustufenplan Innenstadt 
 mit den Festsetzungen: G 5 + 1 
 Baupolizeiverordnung vom 08.06.1938 in der geltenden Fassung 
 
 
Ausführungsgrundlagen 
   
Bestandteil des Bescheides  
 
- die Vorlagen Nummer 
 
 4 Grundriss / Untergeschoss 1:100 v. 13.03.18 
 5 Grundriss / Erdgeschoss 1:100 v. 13.03.18 
 6 Grundriss / 1. Obergeschoss 1:100 v. 13.03.18 
 7 Schnitt A-A 1:100 v. 13.03.18 
 8 Baubeschreibung v. 16.04.18 
 9 Betriebsbeschreibung für Arbeitsstätten v. 18.04.18 
 
Sie sind im Rahmen des gesetzlich geregelten Prüfungsumfanges verbindlich. 
Die Grüneintragungen in den Vorlagen sind zu beachten. 
 
Genehmigungseinschränkungen (aufschiebende Bedingung) 
 
1. Mit den entsprechenden Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn über 

folgende Prüfgegenstände ein Ergänzungsbescheid erteilt worden ist: 
 

1.1. Standsicherheit  
Hierfür ist der erforderliche Nachweis gemäß § 14 der Bauvorlagenverordnung 
in der geltenden Fassung (BauVorlVO) zur Prüfung nachzureichen. 

 
Diese Einschränkungen verlängern nicht die Geltungsdauer der Genehmigung nach 
§ 73 Absatz 1 HBauO. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch bei der im Briefkopf bezeichneten Dienststelle einlegen (§ 70 VwGO). 
   
Der Bescheid umfasst auch die 
 
 ### 
 ### 
 
 
 
 
 
Unterschrift 
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Gebühr 
 
Über die Gebühr ergeht ein gesonderter Bescheid. 
   
 
Weitere Anlagen 
 
 Formblatt - Mitteilung über die Innutzungnahme 
 Anlage - Statistikangaben zur Umsetzung des HmbTG 
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Anlage 1 zum Bescheid 
 
BAUORDNUNGSRECHTLICHE AUFLAGEN UND HINWEISE 
 
Zuständige Stelle für die Überwachung 
 
Bezirksamt Hamburg-Mitte 
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt 
Fachamt Bauprüfung 
Caffamacherreihe 1-3 
20355 Hamburg 
 
 
HINWEISE 
 
2. Der Beginn der Ausführung ist der Bauaufsichtsbehörde spätestens eine Woche 

vorher mitzuteilen (§ 72a Abs. 4 HBauO). 
Bitte verwenden Sie dafür den Vordruck in dem Onlinedienst "Anzeige Bau-, 
Abbruch- und Wiederaufnahmebeginn" auf der Internetseite gateway.hamburg.de. 

 
3. Die Bauherrin oder der Bauherr hat die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung 

mindestens zwei Wochen vorher der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen. 
Dies gilt nicht für die Beseitigung von Anlagen und die Errichtung von nicht 
baulichen Werbeanlagen (§ 77 Abs. 2 HBauO). 

 
4. Weitere Hinweise, Merkblätter und Broschüren für Ihre Bauausführung finden Sie 

unter dem Link: 
"http://www.hamburg.de/baugenehmigung/583468/start-merkblaetter.html". 
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Anlage 2 zum Bescheid 
 
ARBEITNEHMERSCHUTZRECHTLICHE AUFLAGEN UND HINWEISE 
 
Zuständige Stelle für die Überwachung 
 
BGV Amt für Arbeitsschutz 
Billstraße 80, 20539 Hamburg 
arbeitnehmerschutz@bgv.hamburg.de 
 
AUFLAGEN 
 
5. Vor dem Beginn der Abbruch- bzw. Sanierungstätigkeiten muss der beauftragte 

Arbeitgeber für die fachkundige Gefährdungsbeurteilung ermitteln, ob entsprechend 
der Nutzungs- oder Baugeschichte des Objektes Gefahrstoffe (insbesondere 
Asbest, KMF, PCB, PAK,…..) vorhanden oder zu erwarten sind. Diese Angaben 
sind insbesondere vom Bauherrn oder Auftraggeber (Generalunternehmen) 
einzuholen. (§ 15 Abs.5 der Gefahrstoffverordnung). 
Personen- und Lastenaufzüge sind vor der erstmaligen Inbetriebnahme und vor 
Wiederinbetriebnahme nach prüfpflichtigen Änderungen von einer in Hamburg 
zugelassenen Überwachungsstelle zu prüfen - siehe Anhang 2 Abschnitt 2 
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) vom 06. Februar 2015. 
Arbeitgeber, die eine Aufzugsanlage verwenden, haben vor der ersten Benutzung 
eine Gefährdungsbeurteilung (§ 3 BetrSichV) durchzuführen, daraus notwendige 
und geeignete Schutzmaßnahmen abzuleiten und die Prüffrist festzulegen. 
Aufzugsanlage(n) sind regelmäßig von in Hamburg zugelassenen 
Überwachungsstellen prüfen zu lassen. Die Prüffrist der Hauptprüfung darf 2 Jahre 
nicht überschreiten. In der Mitte des Prüfzeitraumes sind Zwischenprüfungen 
durchzuführen. 
Die Fenster / Glasflächen in den Bereichen Pausenraum, Verkaufsraum usw. 
gewährleisten den Tageslichteinfall sowie die Sichtverbindung nach außen und 
dürfen nicht foliert, beklebt oder mit Einrichtungsgegenständen wie Geräten, 
Maschinen, Regalen etc. zugestellt werden (Nr. 3.4 Anh. der ArbStättV und Nr. 4.1 
ASR A3.4). 
Für die Betriebsstätte ist ein aktueller Flucht- und Rettungsplan erforderlich und 
nach den Maßgaben der Ziffer 6 ASR A2.3 zu gestalten.  (§ 4 Abs.4 ArbStättV 
i.V.m. Ziff. 6 ASR A1.3 und Ziff. 9 ASR A2.3. 
In Abhängigkeit von der Grundfläche der Arbeitsstätte sind Löschmitteleinheiten 
(LE) im Rahmen der Grundausstattung vorzusehen. § 3 ArbStättV i.V.m. ASR A 2.2 
Ziffer 5.2.1, Tabelle 3. Eventuell zusätzliche Kleinlöschgeräte sind in Abstimmung 
mit der Feuerwehr festzulegen. 
Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Feuerlöscher gut sichtbar und leicht 
erreichbar, vorzugsweise in Fluchtwegen, im Bereich der Ausgänge ins Freie, an 
den Zugängen zu Treppenräumen oder an Kreuzungspunkten von 
Verkehrswegen/Fluren angebracht sind. Die Entfernung von jeder Stelle zum nächst 
gelegenen Feuerlöscher sollte möglichst nicht mehr als 20 m (tatsächliche 
Laufweglänge) betragen, um einen schnellen Zugriff zu gewährleisten. § 3 ArbStättV 
i.V.m. ASR A 2.2 Ziffer 5.2.3 
Glasflächen, die bis zum Fußboden allgemein zugänglicher Verkehrsflächen 
herabreichen, sind so zu kennzeichnen, dass sie deutlich wahrgenommen werden 
können (ASR A 1.7) 
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HINWEISE 
 
6. Bauliche Präventionsmaßnahmen gegen Raubüberfälle sind  bei der Planung zu 

berücksichtigen und ggf. mit der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Hamburg 
abzustimmen.
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Anlage 
 
STATISTIKANGABEN ZUR UMSETZUNG DES HmbTG 
 
Dieser Bescheid wird im Transparenzportal Hamburg veröffentlicht (§ 3 Abs. 1 Nr. 13 
HmbTG). Vor der Veröffentlichung werden persönliche Daten aus dem Dokument 
entfernt. 
 
Für das Transparenzportal wird der Bescheid um folgende Angaben ergänzt: 
 
Art der Baumaßnahme: Änderung 
Art der beantragten Anlage: Gebäude, Gebäudeklasse  5 
Art des Gebäudes nach künftiger Nutzung: Nichtwohngebäude 
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